
Urk. Rolle Nr.    /2020 

 

TEILUNGSERKLÄRUNG 

nach § 8 WEG 

zur Eigentumswohnanlage „Kurfürstin Magdalena“ 

 

Heute, den achtundzwanzigsten Juli zweitausendzwanzig 

- 28.07.2020 - 

 

erschienen vor mir, 

 

Kerstin Richter 

 

Notarin mit dem Amtssitz in Zschopau, in meinen Amtsräumen in Zschopau, Neu-

markt 2: 

 

1. Herr Torsten Kreller, geboren am 11.09.1968 
2. Herr Roy Weidauer, geboren am 30.01.1967 

beide geschäftsansässig in 09405 Zschopau, Scharfensteiner Straße 7a 
beide der Notarin von Person bekannt 
 
hier nicht handelnd in eigenem Namen, sondern als Geschäftsführer für die 
PEM Immobilien GmbH mit Sitz in Zschopau (09405 Zschopau, Scharfen-
steiner Straße 7a) 
 
Aufgrund Einsicht in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichtes Chemnitz vom 
___________ bescheinige ich nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 und § 21 Abs. 1 Nr. 2 Bundesnotarord-
nung, dass unter HR B 31910 die Fa. "PEM Immobilien GmbH" mit dem Sitz in Zschopau ein-
getragen ist und dass Herr Torsten Kreller // Herr Roy Weidauer berechtigt ist, die Gesell-
schaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
 

Die Notarin fragt die Erschienenen nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 7 BeurkG. Die Frage wurde von den Beteiligten verneint. 

 

Die Erschienenen erklärten:  

 

I. 

Vorbemerkung 
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1. Im Grundbuch von Gehringswalde des Grundbuchamtes Marienberg Blatt 381 

lfd. Nr. 1 ist die PEM Immobilien GmbH mit dem Sitz in Zschopau - nachfol-

gend als „Grundstückseigentümer“ bezeichnet – als Alleineigentümer des dort 

vorgetragenen Grundbesitzes 

Flurstück: 478/26 

Größe: 2090 qm 

eingetragen. 

In den Abteilungen II und III des Grundbuches sind folgende Belastungen und 

Beschränkungen eingetragen: 

Abteilung II: lfd. 1  Beschränkte persönliche Dienstbarkeit 

  lfd. Nr. 2 Vormerkung 

Abteilung III: derzeit unbelastet 

2. Der Grundbesitz ist unbebaut und in Wolkenstein OT Warmbad, An der Silber-

therme 2 belegen. Der Grundstückseigentümer errichtet auf dem vorbezeich-

neten Grundbesitz eine Eigentumswohnanlage mit 13 Eigentumswohnungen 

und einer Tiefgarage. 

3. Das Bauvorhaben soll gemäß dem Inhalt der als Anlage A beigefügten Bau-

beschreibung und dem amtlichen Aufteilungsplan nach weiterer Maßgabe der 

Verkaufsverträge verwirklicht werden. 

 

 

II. 

Teilung 

Der Grundstückseigentümer teilt hiermit das Eigentum an dem in Abschnitt I ge-

nannten Grundbesitz gemäß § 8 WEG in Miteigentum in der Weise auf, dass mit 

jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer abgeschlossenen Woh-

nung (Wohnungseigentum) verbunden wird entsprechend dem Aufteilungsplan, 

zu dem die Abgeschlossenheitsbescheinigung gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 des Woh-

nungseigentumsgesetzes vom 11.05.2020, AZ 01428-2020-18 des Baugenehmi-

gungsamtes des Landratsamtes Erzgebirgskreis, erteilt worden ist und auf den 

Bezug genommen wird. 

Die Wohnungen und Keller (auch die Tiefgaragenstellplätze) sind in sich abge-

schlossen i. S. von § 3 Abs. 2 WEG. 

Es wird folgendes Wohnungseigentum gebildet: 

- 107/1534 Miteigentumsanteil 
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verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 1 bezeichneten Wohnung 

im Erdgeschoss und dem mit Nr. 1 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 91/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 2 bezeichneten Wohnung 

im Erdgeschoss und dem mit Nr. 2 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 89/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 3 bezeichneten Wohnung 

im Erdgeschoss und dem mit Nr. 3 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 97/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 4 bezeichneten Wohnung 

im Erdgeschoss und dem mit Nr. 4 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 99/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 5 bezeichneten Wohnung 

im 1. Obergeschoss und dem mit Nr. 5 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 72/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 6 bezeichneten Wohnung 

im 1. Obergeschoss und dem mit Nr. 6 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 129/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 7 bezeichneten Wohnung 

im 1. Obergeschoss und dem mit Nr. 7 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 125/1534 Miteigentumsanteil 
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verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 8 bezeichneten Wohnung 

im 1. Obergeschoss und dem mit Nr. 8 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 155/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 9 bezeichneten Wohnung 

im 2. Obergeschoss und dem mit Nr. 9 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 129/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 10 bezeichneten Wohnung 

im 2. Obergeschoss und dem mit Nr. 10 bezeichnetem Keller gemäß Grund-

riss Tiefgarage 

 

- 143/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 11 bezeichneten Wohnung 

im 2. Obergeschoss und dem mit Nr. 11 bezeichnetem Keller gemäß Grund-

riss Tiefgarage 

 

- 132/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 12 bezeichneten Wohnung 

im Dachgeschoss und dem mit Nr. 12 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

- 166/1534 Miteigentumsanteil 

verbunden mit dem Sondereigentum an der mit Nr. 13 bezeichneten Wohnung 

im Dachgeschoss und dem mit Nr. 13 bezeichnetem Keller gemäß Grundriss 

Tiefgarage 

 

Nach der Erklärung des Grundstückseigentümers werden die Miteigentumsantei-

le, mit denen Sondereigentum verbunden ist, auf der Grundlage des Wohnflä-

chenverhältnisses der in den Gebäuden befindlichen Wohnungen nach der 

Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet, wobei bei den Terrassen im Erdge-

schoss, die Sondernutzungsrechtsflächen sind, jeweils zur Hälfte und den Balko-

nen und Dachterrassen jeweils die Hälfte der hiernach ermittelten Flächen in An-

satz gebracht worden sind. 
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Die ebenfalls als abgeschlossen bescheinigten Tiefgaragenstellplätze in der Tief-

garage werden in dieser Teilungserklärung nicht dem Sondereigentum zugeord-

net, sondern individuell als Sondernutzungsrechte zugewiesen. 

 

 

III. 

Gemeinschaftsordnung 

Das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander bestimmt sich nach dem 

Wohnungseigentumsgesetz, soweit in der dieser Urkunde als Anlage beigefügten 

Gemeinschaftsordnung nichts anderes bestimmt ist. Auf diese Anlage wird ver-

wiesen. Die Gemeinschaftsordnung ist Inhalt des jeweils mit dem einzelnen Mitei-

gentumsanteil verbundenen Sondereigentums. Sie wird im Grundbuch eingetra-

gen und wirkt für und gegen alle Rechtsnachfolger der Wohnungseigentümer. 

In der Gemeinschaftsordnung sind Sondernutzungsrechte eingeräumt. 

 

 

IV. 

Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt 

1. Der Grundstückseigentümer bewilligt und beantragt in das Grundbuch einzu-

tragen: 

a. die Teilung des in Abschnitt I der Urkunde genannten Grundstücks nach § 

8 WEG gemäß Abschnitt II dieser Urkunde, wobei die Sondernutzungs-

rechte im Bestandsverzeichnis beim jeweiligen Sondereigentum zu ver-

merken sind; 

b. die Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung gemäß Abschnitt III dieser 

Urkunde als Inhalt des Sondereigentums. 

Um Vollzugsmitteilung an die Notarin wird gebeten. 

2. Die Notarin wird bevollmächtigt und beauftragt, alle Erklärungen – auch Ge-

nehmigungen – zu dieser Urkunde, deren Durchführung und Vollzug unter 

Entwurfsfertigung einzuholen, abzugeben und entgegenzunehmen und alle 

Anträge – auch getrennt – über § 15 Grundbuchordnung hinaus zu stellen, zu 

erklären abzuändern und zurückzunehmen sowie Rangbestimmungen vorzu-

nehmen, insbesondere auch – soweit notwendig – das Aufteilungsgrundstück 

näher zu bezeichnen. 

3. Die amtierende Notarin und 

die Notarangestellten  Frau Ramona Süß 

     Frau Stefanie Mühlstädt 
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     Frau Lydia Hofmann 

 – je einzeln –  

sämtliche dienstansässig 09405 Zschopau, Neumarkt 2, 

werden ermächtigt, die Teilungserklärung nebst Gemeinschaftsordnung zu 

ändern, zu ergänzen und alle zum grundbuchamtlichen Vollzug erforderlichen 

Erklärungen abzugeben. 

 

 

V. 

Verwalterbestellung 

1. Als erster Verwalter wird __________________ bestellt. 

Die Bestellung gilt für die Dauer von 3 Jahren gerechnet ab dem Entstehen 

der sog. werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft. Eine Verlängerung 

bzw. Wiederholung der Bestellung ist durch erneuten Beschluss der Woh-

nungseigentümerversammlung frühestens ein Jahr vor Ablauf der Bestellung 

möglich. 

2. Soweit ein Verwalter nach Abs. 1 nicht bestellt ist oder wird, beschließen die 

Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit über die Bestellung. 

3. Beim Vorliegen eines wichtigen Grundes können die Wohnungseigentümer 

jederzeit mit der Mehrheit aller Wohnungseigentümer die Abberufung des 

Verwalters bestimmen. 

4. Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters ergeben sich aus dem Gesetz 

(§ 27 WEG), d. h. 

a. Der Verwalter ist gegenüber den Wohnungseigentümern und gegenüber 

der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer berechtigt und verpflichtet, 

aa) Beschlüsse der Wohnungseigentümer durchzuführen und für die 

Durchführung der Hausordnung zu sorgen; 

bb) die für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung des 

gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

cc) in dringenden Fällen sonstige zur Erhaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

dd) Lasten- und Kostenbeträge, Tilgungsbeträge und Hypothekenzinsen 

anzufordern, in Empfang zu nehmen und abzuführen, soweit es sich 

um gemeinschaftliche Angelegenheiten der Wohnungseigentümer 

handelt; 
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ee) alle Zahlungen und Leistungen zu bewirken und entgegenzunehmen, 

die mit der laufenden Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 

zusammenhängen; 

ff) eingenommenen Gelder zu verwalten; 

gg) die Wohnungseigentümer unverzüglich darüber zu unterrichten, dass 

ein Rechtsstreit gem. § 43 WEG anhängig ist; 

hh) die Erklärungen abzugeben, die zur Vornahme der in § 21 V Nr. 6 

WEG bezeichneten Maßnahmen erforderlich sind. 

b. Der Verwalter ist berechtigt, im Namen aller Wohnungseigentümer und 

mit Wirkung für und gegen sie 

aa) Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen, soweit sie 

an alle Wohnungseigentümer in dieser Eigenschaft gerichtet sind; 

bb) Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwen-

dung eines sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind, insbesondere 

einen gegen die Wohnungseigentümer gerichteten Rechtsstreit gem. 

§ 43 Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 WEG im Erkenntnis- oder Vollstreckungs-

verfahren zu führen; 

cc) Ansprüche gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, sofern 

er hierzu durch Vereinbarung oder Beschluss mit Stimmenmehrheit 

der Wohnungseigentümer ermächtigt ist; 

dd) mit einem Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits gem. § 43 Nr. 1, 

Nr. 4 oder Nr. 5 zu vereinbaren, dass sich die Gebühren nach einem 

höheren als dem gesetzlichen Streitwert, höchsten nach einem gem. 

§ 49a I 1 des Gerichtskostengesetzes bestimmten Streitwert bemes-

sen. 

c. Der Verwalter ist berechtigt, im Namen der Gemeinschaft der Woh-

nungseigentümer und mit Wirkung für und gegen sie 

aa) Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen; 

bb) Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwen-

dung eines sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind, insbesondere 

einen gegen die Gemeinschaft gerichteten Rechtsstreit gem. § 43 Nr. 

2 oder Nr. 5 WEG im Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren zu füh-

ren; 

cc) die laufenden Maßnahmen der erforderlichen ordnungsgemäßen In-

standhaltung und Instandsetzung gemäß Absatz I Nr. 2 zu treffen; 

dd) die Maßnahmen gemäß Absatz 1 Nr. 3 bis 5 und 8 zu treffen; 

ee) im Rahmen der Verwaltung der eingenommenen Gelder gemäß Ab-

satz 1 Nr. 6 Konten zu führen; 
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ff) mit einem Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits gem. § 43 Nr. 2 

oder Nr. 5 WEG eine Vergütung gemäß Absatz 2 Nr. 4 zu vereinba-

ren; 

gg) sonstige Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, so-

weit er hierzu durch Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungsei-

gentümer mit Stimmenmehrheit ermächtigt ist. 

Fehlt ein Verwalter oder ist er zur Vertretung nicht berechtigt, so vertre-

ten alle Wohnungseigentümer die Gemeinschaft. Die Wohnungseigen-

tümer können durch Beschluss mit Stimmenmehrheit einen oder mehrere 

Wohnungseigentümer zur Vertretung ermächtigen. 

d. Der Verwalter ist insbesondere ermächtigt, im Namen der Gemein-

schaft der Wohnungseigentümer 

aa) Wohnungs- und Teileigentum innerhalb der Gemeinschaft zu erwer-

ben; 

bb) Wohnungs- und Teileigentum sowie Grundbesitz außerhalb der Ge-

meinschaft zu erwerben oder zu veräußern. 

Im Innenverhältnis bedürfen Maßnahmen nach a) und b) eines vorhe-

rigen Beschlusses der Eigentümerversammlung. Das Grundbuchamt 

ist insoweit von jeder Prüfpflicht befreit. 

5. Jeder Wohnungseigentümer hat im Falle der gänzlichen oder teilweisen Ver-

äußerung seines Wohnungseigentums den Erwerber zum Eintritt in den mit 

dem jeweiligen Verwalter geschlossenen Vertrag zu verpflichten (vgl. § 6 Abs. 

4). Der Erwerber hat dem Verwalter auf Verlangen eine Vollmacht zu erteilen, 

die ihn zu den Handlungen gemäß vorstehender Ziffer 4 ermächtigt. 

6. Dem Verwalter steht für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung zu zzgl. 

MwSt. in der jeweils gesetzlich angemessenen Höhe. 

 

 

VI. 

Änderungsbefugnis, Vollmacht 

Jeder künftige Eigentümer erteilt dem aufteilenden Eigentümer mit dem Recht zur 

Unterbevollmächtigung unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

und über den Tod hinaus Vollmacht, die Teilungserklärung mit Gemeinschafts-

ordnung einschließlich etwaiger Nachträge hierzu zu ändern und zu ergänzen 

sowie sämtliche in diesem Zusammenhang erforderlichen oder zweckmäßigen 

Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt, Behörden und Private abzugeben 

und entgegenzunehmen. Die Vollmacht berechtigt insbesondere auch dazu, die 

Zahl der Wohnungen und Sondernutzungsrechte zu ändern sowie Sonder- bzw. 

Teileigentum zu bilden und Räumlichkeiten nebst Grundstücksflächen dem Son-

der- bzw. Gemeinschaftseigentum abweichend zuzuordnen einschließlich der 
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Auflassung von Miteigentumsanteilen am Grundstück sowie an dem zu bildenden 

Sondereigentum. Der aufteilende Eigentümer ist auch berechtigt, für die zukünfti-

gen Eigentümer und die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die erforderli-

chen Ver- und Entsorgungsverträge abzuschließen, sofern sie zur Herstellung der 

Bezugsfertigkeit dienen oder sich aus der Baubeschreibung ergeben. 

Soweit für den zukünftigen Eigentümer bereits einer Vormerkung eingetragen ist, 

umfasst die vorstehende Vollmacht auch die Zustimmung seitens des Vormer-

kungsberechtigten zu vorgenannten Änderungen. Im Außenverhältnis ist diese 

Vollmacht unbeschränkt; im Innenverhältnis ist der Bevollmächtigte jedoch inso-

fern beschränkt, als Änderungen bei wirtschaftlicher Betrachtung Inhalt und Um-

fang des Sondereigentums des zukünftigen Eigentümers oder derjenigen Teile 

des Gemeinschaftseigentums, die ihm zur alleinigen Nutzung zugewiesen sind, 

nicht beeinträchtigen dürfen. Kosten dürfen dem zukünftigen Eigentümer durch 

etwaige Änderungen der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung nicht ent-

stehen. 

Die Vollmachten werden nur vorsorglich erteilt. Ein konkretes Gebrauchmachen 

von den Vollmachten können nach derzeitigen Stand Folgendes betreffen: Aus 

Wohnungen mit besonders großer Wohnfläche können jeweils 2 Wohnungseigen-

tumseinheiten gebildet werden. Dabei könnte erforderlich werden, dass zur Er-

möglichung eines separaten Zugangs für jede Einheit an bisherigem Gemein-

schaftseigentum ein gemeinsames Sondernutzungsrecht für die jeweiligen Eigen-

tümer der durch die Teilung entstehenden Einheiten gebildet wird. 

Die Vollmacht erlischt mit Umschreibung des Eigentums an sämtlichen Einheiten 

auf Ersterwerber. 

Sämtliche vorstehenden Einschränkungen der Vollmacht gelten lediglich im In-

nenverhältnis. Das Grundbuchamt ist von jeder Prüfpflicht befreit. 

Von dieser Vollmacht kann für das Grundbuchamt nur von der amtierenden Nota-

rin oder ihrem Vertreter Gebrauch gemacht werden. 

 

 

VII. 

Kosten, Abschriften 

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs im Grundbuch trägt der Grund-

stückseigentümer. 

Von dieser Urkunde erhalten: 

je eine beglaubigte Abschrift 

- das Grundbuchamt (elektronisch) 

- der Grundstückseigentümer 

- der Verwalter 
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einfache Abschrift 

- Finanzamt – Bewertungsstelle –. 

 

 

Vorstehende Niederschrift nebst Gemeinschaftsordnung und Baubeschreibung 

(Anlage A) wurde von der Notarin den Erschienenen vorgelesen, die Pläne zu 

gebildeten Sondernutzungsrechten (Anlage B) sowie der Plan zu den noch zuzu-

ordnenden Sondernutzungsrechten (Anlage C) ihnen zur Durchsicht vorgelegt, al-

les von ihnen genehmigt und die Niederschrift eigenhändig wie folgt unterschrie-

ben: 




















































































